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Informationsblatt Milchkühe auf der Sömmerung 
 
 

Hier werden nur einige wichtige Anforderungen für Milchkühe (Melken im Stall) auf der 
Sömmerung aufgeführt. 
Allg. Anforderungen für Rinder auf der Sömmerung finden sich im Informationsblatt 
Rinderhaltung ohne Verkehrsmilchproduktion. 
 
Umfassendere Informationsquellen zu den Anforderungen 

 Tierschutz-Kontrollhandbuch Rinder auf der Internetseite des BLV: 

 Kontrollunterlagen und –handbücher  
 
Einige wichtige Anforderungen zu den Standplätzen 
 
Bei einer Krippenhöhe von max. 32cm zählt der Standplatz als Kurzstand, darüber als 
Mittellangstand. 
 
Für am 1. September 2008 bestehenden Standplätze gelten reduzierte Anforderungen im 
Sömmerungsgebiet, wenn die Tiere max. 8 Stunden pro Tag im Stall sind (Anm. 4) 
 
Eine Anerkennung des Standplatzes als reiner Melkplatz (ohne Mindestmasse) ist dann 
möglich, wenn die Tiere nur für den Zeitraum des Melkvorgangs eingestallt werden. 
Zwingende Voraussetzung ist dabei, dass nicht mehr Druckleitungsanschlüsse als Aggregate 
im Stall vorhanden sind. 
 
Sollten bestehende Standplätze Anpassungen benötigen, so müssen alle Masse auf die ab 1. 
September 2008 neu eingerichtete Standplätze angepasst werden (Anm. 1) 
 
Tierschutz-Kontrollhandbuch Rinder S.25: 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/kontrollhandbuecher.html
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Für ab 1. September 2008 neu eingerichtete Standplätze gelten einheitlich die gleichen 
Anforderungen für alle Betriebe (S. 24, 25): 
 
 

 

 


